


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seite 2 von 3 erfragen. Dieses neue Angebot soll dazu beitragen, zwischen Gerichten 
und Vollzugsbehörden einen zeitgerechten Informationsaustausch 

und Abstimmungen zum Verfahren im Vorfeld einer anstehenden 
Luftabschiebungsmaßnahme sicherzustellen. Dies erscheint 
insbesondere bei unbegleiteten Luftabschiebungen, aber auch bei 
begleiteten Maßnahmen, zur Vermeidung von Folgemaßnahmen und -
fragen gerade auch im Sinne der von der Vollzugsmaßnahme betroffenen 
Person sinnvoll. Bis zum Zeitpunkt des Boardings können laufende 
Abschiebungsmaßnahmen ohne weitere Schritte abgebrochen werden. 
  
Die Zuständigkeit der jeweiligen unteren oder Zentralen 
Ausländerbehörde für die konkrete Vollzugsmaßnahme bleibt von dem 
Vorgenannten unberührt. Dies gilt insbesondere auch für etwaige 
Verfahrensabsprachen mit den Verwaltungsgerichten im Einzelfall.  
 
Die unteren und Zentralen Ausländerbehörden stellen jeweils eine der 
geplanten Einzelmaßnahme entsprechende Erreichbarkeit für 
Eilrechtsschutzangelegenheiten sicher und hinterlegen diese bei der 
ZFA. 
 
1.  

Sofern eine bereits laufende begleitete Luftabschiebungsmaßnahme 
aufgrund einer erst nach Beginn bekannt gewordenen 
entgegenstehenden verwaltungsgerichtlichen Entscheidung dennoch 
abgebrochen werden muss, werden seitens der befassten Behörden 
folgende Bemühungen unternommen: 
 

 Die für die konkrete Vollzugsmaßnahme zuständige untere oder 
Zentrale Ausländerbehörde in Nordrhein-Westfalen informiert 
unverzüglich nach Kenntnisnahme die ZFA unter Übersendung 
der betreffenden Entscheidung. Nach gerichtlicher Entscheidung 
ist diese unverzüglich auch der für den Abflugort zuständigen 
Flughafendienststelle der Bundespolizei mit der Bitte um Abbruch 
der Maßnahme zu übermitteln. 

 

 Bei einer Personenbegleitung durch die Bundespolizei informiert 
die ZFA auch ihrerseits die für den Abflugort zuständige 
Flughafendienststelle der Bundespolizei. Die Bundespolizei 
informiert die auf dem Flug eingesetzten Begleitbeamten über 
geeignete Kommunikationsmittel nach Landung im Zielstaat oder 




